
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2000/3/14 99/11/0303
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.03.2000

Index

L92207 Pflegegeld Tirol

Norm

PGG Tir 1993 §1 Abs1;

PGG Tir 1993 §3 Abs5;

Rechtssatz

Eine soziale Härte iSd § 3 Abs 5 Tir PGG 1993 ist dann anzunehmen, wenn der durch das Fehlen der österreichischen

Staatsbürgerschaft bedingte Mangel eines P9egegeldanspruches dazu führen würde, dass der P9egebedürftige

mangels :nanzieller Deckung für den P9egemehraufwand die erforderliche P9ege nicht oder nicht in entsprechendem

Umfang erhalten könnte. Ob eine soziale Härte in diesem Sinne vorliegt, hat die Behörde aufgrund der persönlichen,

familiären und wirtschaftlichen Verhältnisse des (fremden) Anspruchswerbers zu beurteilen.
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